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Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (M.Sc.) 

 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen für die Prüfungsordnung Master of Science (M.Sc.) 

 

Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

(1) Der Masterstudiengang Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit ist forschungsorientiert und 
konsekutiv.  

(2) Der Studiengang bietet eine forschungs- und projektorientierte Ausbildung an der Schnittstelle von 
Sport- und Gesundheitswissenschaften. Hierzu gehört eine vertiefte wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit trainingsphysiologischen, neuromuskulären, biomechanischen, kognitiven und klinischen Aspek-
ten von Bewegung sowie mit Fragen der gesundheitsbezogenen Lebensstiländerung. Die Studierenden 
erweitern und vertiefen ihre methodischen Fertigkeiten im Bereich der Diagnostik, Statistik, Intervention, 
Evaluation und des Projektmanagements. Einen übergeordneten Schwerpunkt bildet die Konzeption und 
Bewertung von empirischen Untersuchungen. Die Synthese und praktische Anwendung der erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten erfolgt im Rahmen von zwei Studienprojekten, in denen Interventions-, For-
schungs- und Entwicklungsprojekte konzipiert, implementiert und evaluiert werden. Im Wahlpflichtbereich 
haben die Studierenden die Möglichkeit, eine individuelle Schwerpunktsetzung gemäß ihren beruflichen 
und akademischen Interessen vorzunehmen. Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums qualifiziert 
für berufliche Tätigkeiten sowohl in privaten und öffentlichen Sport- und Gesundheitseinrichtungen als 
auch im Bereich von Forschung und Entwicklung.  

 

§ 2 Studienbeginn und Studienumfang  

(1) Das Studium im Masterstudiengang Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit kann nur zum 
Wintersemester begonnen werden. 

(2) Der Masterstudiengang Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit hat einen Leistungsumfang 
von 120 ECTS-Punkten.  

 

§ 3 Sprache 

Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden die Lehrveranstaltungen und Prüfun-
gen im Masterstudiengang Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit in deutscher Sprache abge-
halten. Einzelne Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache angeboten werden; in diesem Fall 
können die geforderten Studien- und Prüfungsleistungen in deutscher oder englischer Sprache erbracht 
werden. 

 

§ 4 Studieninhalte 

(1) Der Masterstudiengang Sportwissenschaft – Bewegung und Gesundheit gliedert sich in einen 
Pflichtbereich und einen Wahlpflichtbereich. Die in den einzelnen Bereichen belegbaren Module und die 
zugehörigen Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch aufgeführt und näher be-
schrieben.  

(2) Im Pflichtbereich sind alle in der Tabelle 1 aufgeführten Module mit einem Leistungsumfang von ins-
gesamt 90 ECTS-Punkten zu absolvieren.  

Tabelle 1: Pflichtbereich (90 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Konzeption und Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen (8 ECTS-Punkte) 

Arbeiten in der Wissenschaft S/Ü 2 4 1 PL: schriftlich 
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Statistik und computergestützte  
Datenverarbeitung 

V/Ü 2 4 2 SL 

Änderung von Bewegungs- und Ernährungsverhalten (8 ECTS-Punkte) 

Public Health und Lebensstiländerung  V 2 4 1 PL: schriftlich 

Quantitative und qualitative  
Erhebungsverfahren 

S/Ü 2 4 1 SL 

Trainingsplanung und Diagnostik (8 ECTS-Punkte) 

Trainingsphysiologie V 2 4 1 PL: schriftlich 

Diagnostik physiologischer  
Anpassungsprozesse 

S/Ü 2 4 1 SL 

Bewegungsanalyse und Diagnostik (12 ECTS-Punkte) 

Bewegung aus neuromuskulärer, bio-
mechanischer und kognitiver Perspektive 

V 2 4 1 SL 

Neuromuskuläre und biomechanische 
Diagnostik  

S/Ü 2 4 1 SL 

Fallbeispiele: Analyse und Bewertung  
von Bewegung 

S 2 4 2 
PL: schriftlich  
und mündlich 

Diagnostik und Therapie neurologischer Funktions- und Bewegungsstörungen  
(6 ECTS-Punkte) 

Diagnose- und Therapieverfahren bei  
neurologischen Funktions- und  
Bewegungsstörungen 

S/Ü 2 5 2 
PL: schriftlich  
und mündlich 

Sporttherapeutische Behandlung von  
neurologischen Funktions- und  
Bewegungsstörungen 

Pr 1 1 2 SL 

Projektplanung (6 ECTS-Punkte) 

Betriebswirtschaftslehre und  
Gesundheitsökonomie 

S/Ü 2 2 1 SL 

Projektförderung und  
Projektmanagement 

S/Ü 2 3 2 SL 

Berufsfeldorientierung S 1 1 2 und 3 SL 

Planung, Durchführung und Bewertung von Interventionsmaßnahmen (12 ECTS-Punkte) 

Maßnahmen und Instrumente der  
Evaluationsforschung 

S/Ü 2 4 2 SL 

Planung, Durchführung und Bewertung 
von Interventionsmaßnahmen im Bereich  
Gesundheit und Leistung 

S/Ü 2 8 2 
PL: schriftlich  
und mündlich 

Mastermodul (30 ECTS-Punkte) 

Masterarbeit   25 4 PL: schriftlich 

Verteidigung der Masterarbeit   5 4 PL: mündlich 

Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester =  
empfohlenes Fachsemester; Pr = Praktikum, S = Seminar; Ü = Übung; V = Vorlesung; PL = Prüfungslei-
stung; SL = Studienleistung 

(3) Im Wahlpflichtbereich sind nach Maßgabe der Regelungen in den Absätzen 4 bis 9 das Modul Pla-
nung, Durchführung und Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie eines oder meh-
rere der übrigen der in Tabelle 2 aufgeführten Module zu absolvieren und insgesamt 30 ECTS-Punkte zu 
erwerben.  
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Tabelle 2: Wahlpflichtbereich (30 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Planung, Durchführung und Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten  
(12 ECTS-Punkte) 

Forschungsprojekt Projekt  12 3 
PL: schriftlich  
und mündlich 

Entwicklungsprojekt Projekt  12 3 
PL: schriftlich  
und mündlich 

Multidisziplinäre Vertiefungen und Ergänzungen (maximal 12 ECTS-Punkte) 

Geeignete Lehrveranstaltungen nach 
Wahl 

variabel variabel 6–12 3 SL 

Praxis der Lehrkonzeption und Vermittlung (maximal 12 ECTS-Punkte) 

Konzeption und Durchführung einer 
Lehrveranstaltung 

  6 3 SL 

Konzeption und Durchführung eines 
Workshops 

  6 3 SL 

Austausch in der Wissenschaft (maximal 6 ECTS-Punkte) 

Teilnahme an einer wissenschaftlichen 
Konferenz 

  6 3 SL 

Praktikum im Berufsfeld (maximal 18 ECTS-Punkte) 

Praktikum Pr  6–18 3 SL 

Sportwissenschaftliches Auslandsstudium (maximal 18 ECTS-Punkte) 

Fachspezifische Lehrveranstaltungen variabel variabel 6–18 3 SL 

(4) Im Modul Planung, Durchführung und Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten ist 
entweder ein Forschungsprojekt oder ein Entwicklungsprojekt zu absolvieren; die Prüfungsleistung be-
steht jeweils in einer schriftlichen und mündlichen Projektpräsentation. Der/Die Studierende führt entwe-
der ein Forschungs- beziehungsweise Entwicklungsprojekt selbst durch oder er/sie arbeitet an einem 
Forschungs- beziehungsweise Entwicklungsprojekt mit. Die Mitarbeit an einem Forschungs- beziehungs-
weise Entwicklungsprojekt kann mit Zustimmung des/der zuständigen Fachvertreters/Fachvertreterin 
auch außerhalb des Instituts für Sport und Sportwissenschaft erfolgen. 

(5) Im Modul Multidisziplinäre Vertiefungen und Ergänzungen können geeignete Lehrveranstaltungen 
sowohl aus dem Angebot des Instituts für Sport und Sportwissenschaft als auch aus dem Angebot ande-
rer Seminare, Institute und Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität mit einem Leistungsumfang von 
insgesamt höchstens 12 ECTS-Punkten absolviert werden. Über die Eignung der Lehrveranstaltungen 
entscheidet der Fachprüfungsausschuss. 

(6) Im Modul Praxis der Lehrkonzeption und Vermittlung führt der/die Studierende eine Lehrveranstal-
tung beziehungsweise Lehrveranstaltungseinheit oder einen Workshop im Bereich der Sportwissenschaft 
entweder eigenständig durch oder wirkt an der Durchführung der Lehrveranstaltung beziehungsweise 
Lehrveranstaltungseinheit oder des Workshops mit.  

(7) Im Modul Austausch in der Wissenschaft nimmt der/die Studierende an einer wissenschaftlichen 
Tagung oder einem Workshop aus dem Bereich Sport- oder Gesundheitswissenschaften teil und stellt 
dort entweder einen eigenen Beitrag vor oder erstellt anschließend einen schriftlichen Bericht über die 
Veranstaltung. 

(8) Im Modul Praktikum im Berufsfeld können ein oder mehrere Praktika mit einem zeitlichen Umfang 
von vier, acht oder zwölf Wochen und einem Leistungsumfang von 6, 12 beziehungsweise 18 ECTS-
Punkten bei geeigneten öffentlichen oder privaten Sport- und Gesundheitseinrichtungen absolviert wer-
den. Das Praktikum soll einen Einblick in mögliche Berufsfelder für Absolventen/Absolventinnen des Stu-
diengangs bieten. Das Praktikum kann entweder zusammenhängend oder aufgeteilt in jeweils minde-
stens vierwöchige Abschnitte absolviert werden. Vor der Ableistung des Praktikums hat der/die Studie-
rende hierfür die Genehmigung des/der zuständigen Fachvertreters/Fachvertreterin einzuholen. Voraus-
setzung für den Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte ist, dass der/die Studierende durch eine ent-
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sprechende Bescheinigung der betreffenden Einrichtung nachweist, praktische Tätigkeiten im vorgese-
henen zeitlichen Umfang abgeleistet zu haben, und einen schriftlichen Bericht über seine/ihre Tätigkeiten 
vorlegt. Die Einzelheiten zur Durchführung des Berufspraktikums regelt der Fachprüfungsausschuss. 

(9) Im Modul Sportwissenschaftliches Auslandsstudium absolviert der/die Studierende fachspezifische 
Lehrveranstaltungen mit einem Leistungsumfang von insgesamt mindestens 6 und höchstens 18 ECTS-
Punkten an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen. Die Auswahl geeigneter Lehrveranstaltun-
gen bedarf der Zustimmung des/der zuständigen Fachvertreters/Fachvertreterin der Albert-Ludwigs-
Universität. 

 

§ 5 Studienleistungen 

In jedem Modul können Studienleistungen gefordert werden, deren erfolgreiche Absolvierung Vorausset-
zung für die Zulassung zur Modulprüfung ist. Studienleistungen können beispielsweise in der regelmäßi-
gen Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, in Klausuren, Berichten oder Übungsaufgaben bestehen. Art 
und Umfang der Studienleistungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch festgelegt und werden den 
Studierenden zu Beginn der zum jeweiligen Modul gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben.  

 

§ 6 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten), Testate, 
Hausarbeiten, Berichte oder Protokolle. Mündliche Prüfungsleistungen sind in der Regel Referate, Pro-
jektpräsentationen oder mündliche Prüfungen (Prüfungsgespräche). Art und Umfang der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch festgelegt und werden den Studie-
renden zu Beginn der zum jeweiligen Modul gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. 

(2) Klausuren haben eine Dauer von mindestens 60 und höchstens 180 Minuten. Sie können ganz oder 
teilweise auch aus Aufgaben nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice-Aufgaben) bestehen; 
hierfür gelten die Regelungen des § 17a dieser Prüfungsordnung.  

 

§ 7 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden 
oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können höchstens 
zwei nicht bestandene Prüfungsleistungen ein zweites Mal wiederholt werden.  

(2) Die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute 
Teilnahme an der zugehörigen Lehrveranstaltung voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung muss zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin nach der ersten Wiederholungsprüfung stattfinden. § 24 Absatz 3 und 4 
dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend.  

(3) Eine Wiederholung bestandener Prüfungsleistungen zum Zwecke der Notenverbesserung ist nicht 
zulässig.  

 

§ 8 Zulassung zur Masterarbeit 

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Masterstudiengang Sportwissenschaft – Bewe-
gung und Gesundheit eingeschrieben ist und Module mit einem Leistungsumfang von mindestens 
80 ECTS-Punkten erfolgreich absolviert hat. In begründeten Fällen kann der Fachprüfungsausschuss 
auch Studierende zur Masterarbeit zulassen, die die gemäß Satz 1 erforderliche ECTS-Punktzahl noch 
nicht erreicht haben.  

 

§ 9 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten anzufertigen und hat einen 
Leistungsumfang von 25 ECTS-Punkten.  

(2) Die Masterarbeit ist in deutscher oder in englischer Sprache abzufassen. Auf Antrag des/der Studie-
renden kann der Fachprüfungsausschuss die Abfassung der Masterarbeit in einer anderen Sprache zu-
lassen, wenn die Begutachtung sichergestellt ist. Ist die Masterarbeit in einer Fremdsprache abgefasst, 
muss sie eine Zusammenfassung in deutscher Sprache enthalten. 

(3) Im Falle des § 20 Absatz 3 Satz 3 dieser Prüfungsordnung, der entsprechend gilt, wenn der Betreu-
er/die Betreuerin der Masterarbeit zwar der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät, je-
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doch nicht dem Institut für Sport und Sportwissenschaft angehört, wird als Zweitgutach-
ter/Zweitgutachterin in der Regel diejenige Person bestellt, in deren Einvernehmen die Themenstellung 
der Masterarbeit erfolgte. 

(4) Die Masterarbeit ist in gebundener maschinenschriftlicher Form in dreifacher Ausfertigung sowie 
zusätzlich in elektronischer Form auf einem gängigen Datenträgersystem (beispielsweise CD oder DVD) 
beim Prüfungsamt einzureichen. Bei empirischen Arbeiten kann darüber hinaus auch die Abgabe der 
Daten und der empirischen Ergebnisse verlangt werden.  

(5) Die Masterarbeit wird ergänzt durch die Verteidigung der Masterarbeit. Diese mündliche Prüfungslei-
stung mit einer Gesamtdauer von höchstens 45 Minuten besteht aus der Präsentation der Masterarbeit, 
die 20 Minuten nicht überschreiten sollte, und anschließender Diskussion über Gegenstand, Methoden 
und Ergebnisse der Masterarbeit sowie über deren weiteres wissenschaftliches Umfeld. Die Verteidigung 
der Masterarbeit findet frühestens eine Woche und spätestens zwei Monate nach Einreichung der Ma-
sterarbeit statt; sie wird als Einzelprüfung vor einem Gutachter/einer Gutachterin der Masterarbeit und in 
Gegenwart eines Beisitzers/einer Beisitzerin durchgeführt. Mit Zustimmung des/der Studierenden kann 
die Verteidigung der Masterarbeit auch im Rahmen eines fakultätsöffentlichen Kolloquiums stattfinden; an 
der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses nehmen Gäste nicht teil. Für die Verteidigung der Masterar-
beit werden 5 ECTS-Punkte vergeben. 

 

§ 10  Bildung der Modulnoten 

Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen abzulegen, so errechnet sich die Modulnote als der 
nach ECTS-Punkten gewichtete Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Modulteilprüfungs-
noten.  

 

§ 11  Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als das nach ECTS-Punkten gewichtete arithmeti-
sche Mittel der Modulnoten.  

(2) Lauten die Gesamtnote und die Note der Masterarbeit jeweils „sehr gut“ – 1,3 oder besser –, so wird 
das Prädikat „mit Auszeichnung“ vergeben. 

 


